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 Veröffentlicht am 07.03.1985

Norm

ABGB §1063 B

Rechtssatz

Die Dritt3nanzierung führt auf einer Seite zur Spaltung der Parteirolle: Dem Käufer stehen der Veräußerer und der

Dritt3nanzierer gegenüber. Es besteht dann die Gefahr, daß der Käufer im Verhältnis zum 3nanzierenden Institut den

gleichen oder ähnlichen Gefahren ausgesetzt ist, die ohne Dritt3nanzierung nur im Verhältnis zum Verkäufer

bestehen. Dabei ist problematisch nur der Fall, daß der Drittfinanzierer sich bei der Darlehenskonstruktion bloß auf die

Kreditforderung stützt, um so allfälligen Einwendungen gegen die Kaufpreisforderung zu entgehen.
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